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Anfrage Rodigari 

betreffend Abschlüsse erstmaliger beruflicher Ausbildung auf Sekundarstufe II 

Antwort der Regierung 

 

Die Abschlussquote auf der Sekundarstufe II in Graubünden sowie die Unterstüt-

zungsangebote sind im gesamtschweizerischen Kontext positiv zu bewerten.  

 

Zu Frage 1: Die Abschlussquote (mittlere Nettoquote 2019-2021) auf der Sekundar-

stufe II in Graubünden beträgt gemäss Bundesamt für Statistik (Stand November 

2022) 92.8 Prozent. Dies ist die sechsthöchste Abschlussquote im Vergleich mit den 

anderen Kantonen und liegt um 2.6 Prozent höher als der Schweizer Durchschnitt. 

 

Zu Frage 2: Ja. Das Case Management Berufsbildung (CMBB) bietet Jugendlichen 

mit erhöhtem Unterstützungsbedarf in der Berufswahl und beim Finden einer An-

schlusslösung ab dem zweiten Semester der 2. Oberstufe Unterstützung an. Jugend-

liche, welche beim Austritt aus der Oberstufe, nach dem Besuch eines Brückenange-

bots, nach einem Lehrabbruch oder nach nichtbestandenem Qualifikationsverfahren 

keine Anschlusslösung haben, werden vom CMBB kontaktiert und können freiwillig 

dessen bedarfsgerechte Begleitung in Anspruch nehmen. In der statistischen Aus-

wertung wird nicht zwischen den verschiedenen Altersgruppen (2. und 3. Oberstufe, 

übrige) unterschieden. In den Jahren 2013 bis 2021 wurden jährlich durchschnittlich 

172 Jugendliche/junge Erwachsene durch das CMBB betreut. Seit dem Jahr 2018 ist 

die Zahl von jährlich 200 auf 157 im Jahr 2021 gesunken. Im Jahr 2021 gelang es 76 

der begleiteten Personen eine Anschlusslösung zu finden (Ausbildung Sekundarstufe 

II: 40 Personen; Zwischenlösung [z.B. Brückenangebot, Motivationssemester]: 23 

Personen und Überweisung an IV: 13 Personen). Ein Teil der übrigen Fälle konnte im 

Verlauf des Jahres nicht abgeschlossen werden und wurde im darauffolgenden Jahr 

weitergeführt. Einzelne Jugendliche/junge Erwachsene verzichteten auf eine weiter-

führende Begleitung durch das CMBB. Zur Relation zwischen den CMBB-Fällen und 
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fehlenden Abschlüssen sowie Ausbildungsabbrüchen können keine sinnvollen Aus-

sagen gemacht werden, da die Anschlusslösungen im CMBB nicht mit einem eidg. 

anerkannten Abschluss gleichgesetzt werden können. 

 

Zu Frage 3: Die Anzahl Jugendlicher in Brückenangebot ist in den letzten Jahren 

deutlich gesunken. Im Jahr 2017 besuchten per Stichtag 15. November 270 Jugend-

liche ein Brückenangebot. Im Jahr 2022 ist diese Zahl um 43 Prozent auf 153 gesun-

ken. Eine ähnliche Situation zeigt sich beim Motivationssemester: Auch hier ist die 

Anzahl Jugendlicher, welche ein Motivationssemester gestartet haben im gleichen 

Zeitraum von 61 auf 35 gesunken (43 Prozent). Die Quote der Anschlusslösungen 

von einem Brückenangebot in die Sekundarstufe II lag in den letzten fünf Jahren bei 

durchschnittlich 80 Prozent. Hinzu kommen durchschnittlich 12 Prozent andere An-

schlusslösungen wie z.B. Mittelschule, Praktikum. Bei dem Motivationssemester liegt 

die Anschlussquote in die Sekundarstufe II bei durchschnittlich 79 Prozent. Dazu 

kommen 21 Prozent mit einer anderen Anschlusslösung. In dieser Berechnung sind 

Jugendliche nicht enthalten, welche das Motivationssemester vorzeitig abgebrochen 

haben. 

 

Zu Frage 4: Verschiedene der Empfehlungen werden heute bereits umgesetzt: Im-

plementierung neuer IIZ-Strukturen (Interinstitutionelle Zusammenarbeit, Verstärkung 

der vertikalen Kooperation durch den institutionalisierten Einbezug der Abteilungslei-

tungen sowie Aufnahme des Amts für Migration und Zivilrecht ab 1. Januar 2023), In-

tegrationsbrückenangebote, systematische Erfassung bei fehlenden Anschlusslösun-

gen oder Ausbildungsabbrüchen etc. Zudem arbeitet das CMBB seit 1. August 2022 

verstärkt mit der IV bei der zielgerichteten Früherfassung und Begleitung Jugendli-

chen/junger Erwachsenen (13 bis 25-Jährige) mit Invaliditätsrisiko (bzw. mit gesund-

heitlichen Einschränkungen oder Mehrfachproblematiken) und erhöhtem Unterstüt-

zungsbedarf beim Übergang I zusammen. Dies soll den Schritt in die berufliche 

Erstausbildung vereinfachen. Die Bekanntmachung des Angebots erfolgt an Veran-

staltungen für Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte. 
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